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An die Schulführungskräfte 
der Schulsprengel, der Mittel- und 
Oberschulen 
 
An die Direktorinnen und Direktoren 
der gleichgestellten Mittel- und Oberschulen 

  
  

Mitteilung 
  

Richtlinien für die Durchführung von mehrtägigen Be triebserkundungen und Praktika 

 

Sehr geehrte Direktorinnen und Direktoren, 

 
die Landesregierung hat mit Beschluss vom 16. März 2009, Nr. 755, neue Richtlinien für die Durchführung 
von mehrtätigen Betriebserkundungen und Praktika an den deutschsprachigen und ladinischen Mittel- und 
Oberschulen genehmigt. Gleichzeitig wurde der bisher geltende Beschluss der Landesregierung vom 31. Juli 
2000, Nr. 2844, betreffend „Richtlinien für die Durchführung von Betriebspraktika“ widerrufen.  

Als Anlage erhalten Sie diesen neuen Beschluss, der bei der Planung und Durchführung der Projekte 
„Mehrtägige Betriebserkundungen“ und „Praktika“ zu berücksichtigen ist.  

Bei dieser Gelegenheit erinnere ich daran, dass das Deutsche Schulamt mit Mitteilung vom 13. Dezember 
2006 auf die mit den Unternehmerverbänden und Berufsvereinigungen abgeschlossene 
Rahmenvereinbarung „Zusammenarbeit Schule-Arbeitswelt“ hingewiesen hat, aufgrund derer den 
Schülerinnen und Schüler, die mindestens 15 Jahre alt sind, die Suche nach Praktikumsplätzen erleichtert 
werden soll. Außerdem verweise ich in diesem Zusammenhang auch auf meine Mitteilung vom 28. April 
2006, mit welcher als Hilfestellung ein Vademecum zur Zusammenarbeit Schule-Arbeitswelt zur Verfügung 
gestellt wurde. 

In Bezug auf die Durchführung von mehrtätigen Betriebserkundungen (so genannte „Schnupperlehren“) für 
die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule erhalten Sie in der Anlage als Hilfestellung den überarbeiteten 
Entwurf einer Musterkonvention, auf deren Grundlage Sie die entsprechenden Vereinbarungen mit den 
Betrieben oder Einrichtungen abschließen können.  

Das Rundschreiben vom 16. August 2000, Nr. 43, ist widerrufen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Der Schulamtsleiter

Dr. Peter Höllrigl

 
Anlagen 
Beschluss der Landesregierung vom 16. März 2009, Nr. 755 
Musterkonvention zum Projekt „Mehrtägige Betriebserkundungen“ 


